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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 46. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen lade ich ein für 

 

Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:00 Uhr, 

Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen bzw. 

Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 19 GemHVO für das Jahr 2014; 

- Kenntnisnahme Liste Z-C/2014 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

- 101.17.1653 -  

 

2. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des  

Arbeitsmarktbudgets 2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtrat Christian Geselle 

- 101.17.1660 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport) 
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Einladung zur 46. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27. Mai 2015 

 

2 von 4 3. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum 

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der  

Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der 

Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 

19.05.2014 (Vierte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.17.1672 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung) 

 

4. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

- 101.17.1681 -  

(gleichzeitig im Grundstücksausschuss und 

im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 

5. documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

- 101.17.1684 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung) 

 

6. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013  

(Erste Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

- 101.17.1685 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung) 

 

7. Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1688 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Kultur und 

im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 
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3 von 4 8. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel 

über ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadträtin Anne Janz 

- 101.17.1690 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung und 

im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste A/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

- 101.17.1691 -  

 

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

- 101.17.1692 -  

 

11. Durchführung der Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2016 in Kassel 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

- 101.17.1694 -  

 

12. Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld bereitstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1657 -  

 

13. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1662 -  

 

14. Parkgebührenordnung 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

- 101.17.1670 -  

 

15. KVG - Jahresticket für Senioren 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

- 101.17.1671 -  
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4 von 4 16. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bodo Schild 

- 101.17.1677 -  

 

17. Beschäftigungsverhältnisse im Auebad 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1678 -  

 

18. Haustarifverträge in Gesellschaften im städtischen Besitz 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1679 -  

 

19. Fördermittel Bundesprogramm BIWAQ 

Anfrage der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Hornemann 

- 101.17.1700 -  

 

20. Öffentliches kommunales WLan 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boris Mijatovic 

- 101.17.1707 -  

 

21. Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die Stadtkasse 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1722 -  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Petra Friedrich 

Vorsitzende 
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Niederschrift 

über die 46. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

am Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 

Dorothee Köpp, 1. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 

Anke Bergmann, Mitglied, SPD 

Hermann Hartig, Mitglied, SPD 

Enrico Schäfer, Mitglied, SPD 

Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD 

Monika Sprafke, Mitglied, SPD (Vertretung für Wolfgang Decker) 

Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne 

Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Ruth Fürsch) 

Anja Lipschik, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Boris Mijatovic) 

Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne 

Georg Lewandowski, Mitglied, CDU 

Birgit Trinczek, Mitglied, CDU 

Dr. Norbert Wett, Mitglied, CDU 

Axel Selbert, Mitglied, Kasseler Linke 

Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP 

Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

Marina Kuchminskaja-Eimer, Vertreterin des Ausländerbeirates 

Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD  - ab 17:55 Uhr (TOP 4) 

Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 

Christian Geselle, Stadtrat, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
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Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Peter Schaumburg, Kämmerei und Steuern 

Stefan Rios, Kämmerei und Steuern 

Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 

Wolfram Schäfer, Revisionsamt 

Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt 

Klaus Koch, Hauptamt 

Dorothée Rhiemeier, Kulturamt 

Ina Kolter, Gesundheitsamt 

Ute Pähns, Sozialamt 

Manfred von Alm, Liegenschaftsamt 

Bernd Heger, Schulverwaltungsamt 

Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende 

Aufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende 

Mehrauszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 19 

GemHVO für das Jahr 2014;  

- Kenntnisnahme Liste Z-C/2014 - 

101.17.1653 

2. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des 

Arbeitsmarktbudgets 2015 – Projekt: „Neue Chancen im  

SGB XII - Arbeitserprobung / Beschäftigung /  

Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement“ 

101.17.1660 

3. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im 

Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der 

Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der  

Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) 

101.17.1672 

3.1 Satzungsänderung wegen Umbau Königsstraße 101.17.1725 

4. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 101.17.1681 

5. documenta und Museum Fridericianum 

Veranstaltungsgesellschaft mbH  

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

101.17.1684 

6. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung 

der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen 

vom 27.05.2013 (Erste Änderung) 

101.17.1685 

7. Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 101.17.1688 
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3 von 19 8. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und 

der Stadt Kassel über ganztätige Angebote im Pakt für den 

Nachmittag 

101.17.1690 

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015;  

- Liste A/2015 - 

101.17.1691 

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015;  

- Liste 3/2015 - 

101.17.1692 

11. Durchführung der Deutschen Leichtathletik  

Meisterschaften 2016 in Kassel 

101.17.1694 

12. Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld 

bereitstellen 

101.17.1657 

13. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze 

aufheben 

101.17.1662 

14. Parkgebührenordnung 101.17.1670 

15. KVG - Jahresticket für Senioren 101.17.1671 

16. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 101.17.1677 

17. Beschäftigungsverhältnisse im Auebad 101.17.1678 

18. Haustarifverträge in Gesellschaften im städtischen Besitz 101.17.1679 

19. Fördermittel Bundesprogramm BIWAQ 101.17.1700 

20. Öffentliches kommunales WLan 101.17.1707 

21. Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die 

Stadtkasse 

101.17.1722 

 

 

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 20. Mai 2015 

ordnungsgemäß einberufene 46. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 

Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 

Da Stadtkämmerer Dr. Barthel letztmalig als Vertreter des Magistrats an der 

Ausschusssitzung teilnimmt, bedankt sie sich im Namen der Ausschussmitglieder 

bei Stadtkämmerer Dr. Barthel für die langjährige gute Zusammenarbeit. 

Gleichzeitig begrüßt sie Stadtrat Christian Geselle als neues Mitglied des 

Magistrats im Ausschuss.  

 

 

Zur Tagesordnung 

 

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung um die als Tischvorlage verteilte Anfrage der CDU-Fraktion betr. 

Satzungsänderung wegen Umbau Königsstraße, 101.17.1725.  
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4 von 19 Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst gemäß § 10 (6) 

der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel (2/3-Mehrheit) 

bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung um die Anfrage 

der CDU-Fraktion betr. Satzungsänderung wegen Umbau Königsstraße, 

101.17.1725, wird zugestimmt. 

 

Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass die Anfrage wegen Sachzusammenhangs 

gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 

3. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum 

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014  

(Vierte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1672 – 

zur Beratung aufgerufen wird. 

 

Ferner teil sie mit, dass auch die Tagesordnungspunkte 

4. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1681 - 

und 

21.Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die Stadtkasse 

 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1722 - 

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen werden. 

 

Vorsitzende Friedrich stellt die so geänderte Tagesordnung fest. 
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5 von 19 1. Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen bzw. 

Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 19 GemHVO für das Jahr 2014; 

- Kenntnisnahme Liste Z-C/2014 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1653 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 

 

von der in der rückseitigen Liste Z-C/2014 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 

Aufwendungen/Auszahlungen 

im Ergebnishaushalt in Höhe von       6.000,00 € 

im Finanzhaushalt in Höhe von  110.000,00 € 

Kenntnis zu nehmen. 

 

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

2. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des  

Arbeitsmarktbudgets 2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1660 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des ab 2015 neu 

ausgerichteten  Arbeitsmarktbudgets 2015 des Landes Hessen.  

 

2. Im Arbeitsmarktbudget 2015 wird das Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ mit bis zu 40 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt.   

 

3. Das Projekt wird zu 45 % aus weitergeleiteten Finanzmitteln des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Stadt Kassel übernimmt die 

Kofinanzierung, soweit sie nicht durch Dritte sichergestellt wird. 
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6 von 19 Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die 

voraussichtlichen Projektaufwendungen für 2016 und 2017 sind bei der 

Haushaltsplanung für 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 

berücksichtigt.“ 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung 

des Arbeitsmarktbudgets 2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement“, 101.17.1660, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Hartig 

 

 

Die Tagesordnungspunkte 3 und 3.1 werden gemeinsam zur Beratung aufgerufen, 

wobei die Anfrage zunächst zur Beantwortung aufgerufen wird. 

 

3.1 Satzungsänderung wegen Umbau Königsstraße 

Anfrage der CDU-Fraktion 

- 101.17.1725 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Warum erfolgte die zur kostenmäßigen Heranziehung der Anlieger für den 

Umbau der Königsstraße notwendige Satzungsänderung so spät? 

 

2. Verzögert sich der Beginn der Umbauarbeiten in der Königsstraßen durch die 

späte Satzungsänderung? 

 

3. Könnte der Stadt hieraus ein finanzieller Schaden entstehen? 

 

4. Wie soll zukünftig sichergestellt werden, dass Satzungsänderungen im 

Vorfeld rechtzeitig und transparent durchgeführt werden? 
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Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden 

Nachfragen der Ausschussmitglieder. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzende Friedrich die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

3. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum 

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der  

Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der 

Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 

19.05.2014 (Vierte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1672 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Aufhebung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der 

Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Im Rahmen einer Diskussion beantwortet Stadtbaurat Nolda die zahlreichen 

Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU 

Ablehnung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
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8 von 19 Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 

Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im 

Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 

30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten 

Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung), 101.17.1672,wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 

 

 

Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 4 und 21 gemeinsam zur 

Beratung auf, wobei die Anfrage unter Tagesordnungspunkt 21 zunächst zur 

Beantwortung aufgerufen wird. 

 

21. Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die Stadtkasse 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1722 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Das Erbbaurecht des ersten Bauabschnitts der Tiefgarage Friedrichsplatz soll für 

den Restbuchwert von 586.674 Euro plus Umsatz- Grunderwerbssteuer und 

sonstiger Nebenkosten an die Parkhaus GmbH verkauft werden. Das Erbbaurecht 

des zweiten Bauabschnitts der Tiefgarage Friedrichsplatz soll Mitte 2018 für den 

Restbuchwert von 1.235.567 Euro plus Umsatz- Grunderwerbssteuer und 

sonstiger Nebenkosten an die Parkhaus GmbH verkauft werden 

1. Wie hoch ist der Ertragswert der Tiefgarage? 

2. Wie hoch ist der Verkehrswert der Tiefgarage? 

3. Wie viele Jahre beträgt die Laufzeit des Erbbaurechtes, das an die Parkhaus 

GmbH übertragen werden soll? 

4. Wodurch hat sich die Stadt Kassel verpflichtet das Erbbaurecht auf 

Verlangen der Parkhaus GmbH auf sie zu übertragen? 

Zwischen den Vertragsparteien ist unstrittig, dass die Tiefgarage  

Friedrichsplatz 1. Bauabschnitt mit Mängeln behaftet ist.“ Quelle: Vorlage des 

Magistrats 101.17.1681 S.3  

5. Welche Mängel sind dies? 

6. Wie hoch sind die Kosten um diese Mängel abzustellen? 

7. Warum sind diese Mängel von der Pächterin Parkhaus GmbH nicht nach der 

Regelung „Die erforderlichen Betriebs-, Unterhaltungs- und 

Erhaltungskosten gehen zu Lasten der Pächterin“ beseitigt worden? 

8. Warum erfolgen die Information und die Bitte um Zustimmung für die 

Neuregelungen erst jetzt, obwohl der Erbbaurechtskaufvertrag bereits am 

24.10.2014 notariell beurkundet worden war? 
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GmbH eine sonst erforderliche Ausschreibung des Betriebsvertrages für die 

Tiefgarage umgangen? 

 

Stadtrat Geselle und Stadtbaurat Nolda beantworten gemeinsam die Anfrage. Die 

Nachfragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtrat Geselle,  

Stadtbaurat Nolda und Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. Eine schriftliche 

Antwort mit der Niederschrift wird zugesagt. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtrat Geselle und Stadtbaurat Nolda erklärt 

Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 

 

4. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1681 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Erbbaurechtskaufvertrag (Anlage 1) hinsichtlich des im Grundbuch des 

Amtsgerichts Kassel, Blatt 17253, verzeichneten Erbbaurechtes an dem 

Grundstück Kassel, Blatt 7028, lfd. Nr. 196 des Bestandsverzeichnisses, 

Gemarkung Kassel, Flur 5, Flurstück 210/7, Gebäude- und Freifläche, 

Friedrichsplatz, 6.759 m², eingetragen in Abteilung II/36, wird nach 

Maßgabe des beigefügten Entwurfs zugestimmt. 

 

2. Dem Nachtrag II zum Pachtvertrag zur Betreibung von Parkhäusern vom 

20.03.1996 zwischen der Stadt Kassel und der Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) 

zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse zu Ziffer 

1 und 2 notwendigen Erklärungen in der jeweils gebotenen rechtlichen 

Form abzugeben und etwaige erforderliche redaktionelle Änderungen 

vorzunehmen. 

 

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden gemeinsam von Stadtrat Geselle, 

Stadtbaurat Nolda und Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: Kasseler Linke 

Enthaltung: FDP 

den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt, 

101.17.1681, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Doose 

 

 

5. documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1684 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, stimmt als Gesellschafterin der documenta und  

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, der Überleitung des 

documenta Archivs mit Wirkung zum 01. Januar 2016 in die documenta und 

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH und der damit 

verbundenen Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse ab dem Jahr 2016 zu.  

 

2. Der Änderung der § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.  

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. documenta und Museum Fridericianum 

Veranstaltungsgesellschaft mbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages -, 

101.17.1684, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Selbert 

 

 

6. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013  

(Erste Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1685 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) in der aus der Anlage 1 zu 

dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 

Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 

27.05.2013 (Erste Änderung), 101.17.1685, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Oberbrunner 
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Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1688 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das derzeit als Abteilung im Kulturamt geführte documenta Archiv wird zum  

1. Januar 2016  in die documenta und Museum Fridericianum  

Veranstaltungs-GmbH übergeleitet. Dem Abschluss der als Anlage beigefügten 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen 

wird zugestimmt. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Überleitung des documenta Archivs zur 

documenta GmbH, 101.17.1688, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 

 

 

8. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel 

über ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1690 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadt Kassel schließt die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit dem 

Land Hessen über ganztägige Angebote im Pakt für den Nachmittag.  
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Verzahnung von staatlichem Schulsystem und Schul- und Jugendhilfeträger  

und die  Umsetzung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie an 

Grundschulstandorten  in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr umgesetzt werden.  

Grundlage ist das kommunale Rahmenkonzept Ganztag an 

Grundschulstandorten. Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag wird 

unterstützt durch eine kommunale Koordinationsstelle und durch geeignete 

Fachkräfte der sozialen Arbeit an den Ganztagsstandorten.  

 

Die zweijährige Pilotphase beginnt zum 1.9.2015 und wird zum  

Schuljahr 2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

Stadträtin Janz beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Kooperationsvereinbarung zwischen dem  

Land Hessen und der Stadt Kassel über ganztätige Angebote im Pakt für den 

Nachmittag, 101.17.1690, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Schnell 

 

 

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste A/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1691 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 

 

von den in der rückseitigen Liste A/2015 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 

Aufwendungen/Auszahlungen 
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im Finanzhaushalt in Höhe von      6.350,89 € 

 

Kenntnis zu nehmen. 

 

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1692 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 3/2015 enthaltene überplanmäßige 

Aufwendung/Auszahlung  

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von                                                18.000,00 €“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 -, 

101.17.1692, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 
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Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1694 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadt Kassel bewirbt sich als Austragungsort für die Deutschen 

Leichtathletik Meisterschaften (DLM) im Jahr 2016, um diese im Kasseler 

Auestadion durchzuführen. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im  

Haushalt 2016 zu veranschlagen.“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführung der Deutschen Leichtathletik 

Meisterschaften 2016 in Kassel, 101.17.1694, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Trinczek 

 

 

12. Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld bereitstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1657 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Friedrich-Ebert-Straße wird im Abschnitt Annastraße bis Bebelplatz 

umgebaut. Die notwendigen Mittel werden im Haushalt 2015 bereitgestellt. 

 

Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag seiner 

Fraktion. Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtbaurat Nolda 

beantwortet. 
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Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU 

Enthaltung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Friedrich-Ebert-Straße Umbau 

fortsetzen - Geld bereitstellen, 101.17.1657, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Selbert 

 

 

13. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1662 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2015 werden 

aufgehoben. 

 

Der Antrag wird von Stadtverordneten Selbert, Fraktion Kasseler Linke, begründet. 

Stadtkämmerer Dr. Barthel nimmt dazu Stellung. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Haushaltshoheit bewahren - 

Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben, 101.17.1662, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Oberbrunner 
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14. Parkgebührenordnung 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1670 - 
 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Neufassung der Parkgebührenordnung 

(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2014, 

Magistratsvorlage 101.17.1275) dahingehend zu ändern, dass auf allen 

städtischen oberirdischen Parkplätzen die Parkgebühren montags-freitags nur 

bis 18.00 Uhr erhoben werden und samstags eine völlige 

Parkgebührenbefreiung besteht. 

 

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet den Antrag.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: FDP 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Enthaltung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Parkgebührenordnung, 101.17.1670, wird 

abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 

 

15. KVG - Jahresticket für Senioren 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1671 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, mit dem Vorstand der KVG Gespräche darüber zu 

führen, ob für die KVG die Möglichkeit besteht, außer der vergünstigten 

Nordhessenkarte 60plus für Senioren ebenfalls ein günstiges 

Seniorenjahresticket ausschließlich für das Stadtgebiet Kassel anzubieten. 
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Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet den Antrag. 

Stadtkämmerer Dr. Barthel nimmt dazu Stellung und sagt die schriftliche 

Stellungnahme der KVG mit der Niederschrift zu. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. KVG - Jahresticket für Senioren, 101.17.1671, 

wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Schäfer 

 

 

16. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1677 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

17. Beschäftigungsverhältnisse im Auebad 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1678 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

18. Haustarifverträge in Gesellschaften im städtischen Besitz 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1679 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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19. Fördermittel Bundesprogramm BIWAQ 

Anfrage der CDU-Fraktion 

- 101.17.1700 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

20. Öffentliches kommunales WLan 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 

- 101.17.1707 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

21. Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die Stadtkasse 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1722 - 

 

Aufruf vor Tagesordnungspunkt 4 dieser Niederschrift. 

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 18:57 Uhr 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Cenk Yildiz 

Vorsitzende Schriftführer 



Magistrat 

II/-20- 

 

20. April 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1653 

 

 

Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen bzw. 

Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 19 GemHVO für das Jahr 2014; 

- Kenntnisnahme Liste Z-C/2014 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 

 

von der in der rückseitigen Liste Z-C/2014 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 

Aufwendungen/Auszahlungen 

im Ergebnishaushalt in Höhe von       6.000,00 € 

im Finanzhaushalt in Höhe von  110.000,00 € 

Kenntnis zu nehmen. 

 

Begründung: 

 

In § 100 HGO wird ausgeführt, dass dieser nicht anzuwenden ist, wenn die 

Haushaltsansatzüberschreitungen durch zweckgebundene  Mehrerträge oder 

Mehreinzahlungen (§ 19 GemHVO) oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit 

(§ 20 GemHVO) gedeckt sind. 

 

Um der gesetzlichen Vorgabe zu entsprechen, wurde die Verfahrensweise für die 

Bereitstellung zweckgebundener Mittel geändert und die „Richtlinien über die 

Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“ 

angepasst. Diese wurden von der Stadtverordnetenversammlung 

am 24. Februar 2014 beschlossen. 

 

Im Rahmen einer transparenten Haushaltsführung werden dem Magistrat und der 

Stadtverordnetenversammlung zweckgebundene  Mehrerträge oder 

Mehreinzahlungen analog den „Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“ zur Kenntnis gegeben. 

 

Die Mehrerträge/-einzahlungen und die entsprechenden Mehraufwendungen/-

auszahlungen sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet. Die beigefügten 

Einzelbewilligungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf des 

Ergebnishaushalts bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushalts. 
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2 von 2 Der Magistrat hat von der Liste in seiner Sitzung am 23. März 2015 Kenntnis 

genommen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

 

 

 

 

 

hier: Liste Z-C/2014 

 

 

1. Ergebnishaushalt 

    Mehrertrag Mehraufwand 

Nr. Dez. Kostenstelle Sachkonto Betrag € Kostenstelle Sachkonto Betrag € 

1 I 410 00 102 590 10 00 6.000,00 410 00 102 710 20 00 6.000,00 

Gesamt 6.000,00 6.000,00 

 

 

2. Finanzhaushalt 

    Mehreinnahme Mehrausgabe 

Nr. Dez. Kostenstelle Sachkonto Invest.-Nr. Betrag € Kostenstelle Sachkonto Invest.-Nr. Betrag € 

1 I 410 00 103 360 01 10 410 4300 300 110.000,00 410 00 103 035 10 10 410 4300 300 110.000,00 

Gesamt 110.000,00 110.000,00 

 

 

Zusammenfassung von Mitteilungen über zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende 

Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen 
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Vorlage Nr. 101.17.1660 

 

 

Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 2015 

– Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - Arbeitserprobung / Beschäftigung / 

Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtrat Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des ab 2015 neu 

ausgerichteten  Arbeitsmarktbudgets 2015 des Landes Hessen.  

 

2. Im Arbeitsmarktbudget 2015 wird das Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ mit bis zu 40 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt.   

 

3. Das Projekt wird zu 45 % aus weitergeleiteten Finanzmitteln des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Stadt Kassel übernimmt die 

Kofinanzierung, soweit sie nicht durch Dritte sichergestellt wird. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die 

voraussichtlichen Projektaufwendungen für 2016 und 2017 sind bei der 

Haushaltsplanung für 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 

berücksichtigt.“ 

 

Begründung: 

 

Projektskizze: 
 

Das Projekt wird im Hessischen Arbeitsmarktbudget 2015 durchgeführt, 

voraussichtliche Laufzeit vom 15. Juni 2015 bis 14. Juni 2017. Es ist der 

Maßnahmenart 4. „Beratung und Begleitung von Personen an den Nahtstellen der 

Rechtskreise (insbesondere SGB II / SGB XII) zugeordnet. Ziel des 

Arbeitsmarktbudgets ist es, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen 

durch präventive, flankierende, kultursensible und/oder sozialintegrative 

Beratungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote zu erhöhen. Dies ist 

eine besondere Herausforderung für den Personenkreis, der Leistungen nach dem 

SGB XII erhält. 
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Zielsetzung 

 

Ziel der Maßnahme ist die Einbindung von langzeiterwerbslosen und 

psychisch kranken Personen in geeignete Arbeitsbereiche und - wenn 

möglich - eine Rückführung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei einer 

konstanten Arbeitsfähigkeit von mindestens 4 Std/Tag kann eine Überleitung 

in das SGB II erfolgen. Bei Eignung und erfolgreicher Tätigkeit werden zum 

Ende einer tagesstrukturierenden Beschäftigung oder Arbeitserprobung 

Anschlussmaßnahmen im Angebotsspektrum des SGB II gestaltet.  

 

Das Projekt ist in das Fallmanagement (FM) der Integrationsabteilung des 

Sozialamtes eingebunden. Ziel des FM ist die Wiederherstellung der 

Erwerbsfähigkeit und der Zugang zu den Eingliederungsmöglichkeiten  

SGB II und III. 

 

Das Projekt ist in die kommunale Gesamtstrategie gegen Arbeitslosigkeit und 

insbesondere gegen Langzeitarbeitslosigkeit eingebunden. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts werden sowohl bei individuell 

zugeschnittenen Projekten als auch bei der Arbeit in einer Kleingruppe, unter 

intensiver Anleitung einer Fachkraft, sozialpädagogisch begleitet und 

intensiv unterstützt. Das Projekt ermöglicht einen diskriminierungsfreien 

Zugang und die Inklusion auch solcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

ohne diese Förderung keine Chance auf eine Beschäftigung hätten. 

Menschen mit Migrationshintergrund und / oder besonderem Förderbedarf 

sind Hauptzielgruppe für dies Projekte. 

 

In der Maßnahme wird ein schonender Umgang mit Ressourcen umgesetzt. 

Die Projekte sind sowohl im Hinblick auf die Aktivierung und Integration der 

Teilnehmer/innen als auch auf die umgesetzten Beschäftigungs-, Beratungs- 

und Qualifizierungsangebote langfristig und nachhaltig angelegt. 
 

 

Zielgruppe 

 

Zielgruppe sind Leistungsempfänger/innen SGB XII, die zumindest über eine 

Restarbeitsfähigkeit verfügen, keine dauerhaften Leistungen der 

Grundsicherung erhalten oder Erwerbsunfähigkeitsrenten beziehen. Für die 

Zielgruppe werden in der Regel nur Teilziele und individuell messbare 

Integrationsfortschritte auf dem Weg zum ersten Arbeitsmarkt erreichbar 

sein. Im Vordergrund steht die Überprüfung sowie individuelle Förderung der 

Erwerbsfähigkeit.  
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eine Reha-Ausbildung, eine anderweitige Qualifizierung, eine Arbeits-

aufnahme z.B. im Bereich geringfügiger Beschäftigung  oder in einer 

Werkstatt für behinderte Menschen sein. Möglich ist aber auch der Verbleib  

im SGB XII mit dem Resultat der dauerhaften Grundsicherung. 
 

 

Tätigkeiten / Einsatzfelder 

 

Die angebotenen Tätigkeiten / Arbeiten müssen dem jeweiligen individuellen 

Leistungsvermögen, Kenntnis- und Erfahrungsstand sowie der körperlichen 

und psychischen Belastbarkeit entsprechen. Es sind einfache handwerkliche 

oder hauswirtschaftliche, aber auch Bürotätigkeiten, Boten- und 

Begleitdienste, Verteilaktionen für Vereine, Kirchen, Verbände, die Stadt 

sowie ehrenamtliche Tätigkeiten und Aktivitäten der Selbsthilfe denkbar. 

Tagesstrukturierende Beschäftigung und Arbeitserprobungen sind einer 

Arbeitsgelegenheit eher vergleichbar als regulärer Erwerbsarbeit. 

 

Der Einsatz ist nicht auf die „unschädlichen Tätigkeitsbereiche“ im Sinne des 

§ 16d / § 16e SGB II begrenzt. Es soll mit Handwerksbestrieben, 

Einzelhändlern und Dienstleistern kooperiert  werden. Durch die 

Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Unternehmen kann die 

Einmündung in Minijobs und in andere Arbeitsverhältnisse gefördert werden.  

 

 

Die beiden für das Projekt vorgesehenen sozialpädagogischen Fachkräfte sind 

bereits mit 19,5 Wochenstunden und 30 Wochenstunden im städtischen Dienst 

beschäftigt. Sie werden vorrausichtlich zum 15.06.2015 dem Projekt zugewiesen.  

 

Die aktuelle Kostenplanung beläuft sich für die Laufzeit von zwei Jahren auf 

348.774 €. Hiervon werden bis zu 55 % aus kommunalen Haushaltsmitteln sowie 

45 % aus weitergeleiteten ESF-Mitteln im Hessischen Arbeitsmarktbudget 

getragen. Vom städtischen Eigenmittelanteil von 191.826 € sind bis zu 96.000 € 

originäre Sozialhilfeleistungen. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die voraussichtlichen 

Projektaufwendungen für 2016 und 2017 werden bei der Haushaltsplanung für 

2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 berücksichtigt. Im Folgenden 

ist der Mitteleinsatz, insbesondere der städtische Eigenmitteleinsatz zur 

Umsetzung für das Vorhaben, dargestellt: 
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Ausgabenplan 2015 2016 2017 Insgesamt 

     Personalkosten 48.127 85.484 37.034 170.645 

Vergütung / Sozialhilfe 24.000 54.000 18.000 96.000 

Maßnahmenkosten - Träger 12.000 27.000 9.000 48.000 

Verwaltungsausgaben 9.625 17.097 7.407 34.129 

Gesamtaufwendungen 93.752 183.581 71.441 348.774 

    

 

     Finanzierungsplan 2015 2016 2017 Insgesamt 

     Beantragte ESF-Mittel 42.188 82.611 32.149 156.948 

Kommunale Mittel 51.564 100.970 39.292 191.826 

Gesamterträge 93.752 183.581 71.441 348.774 

 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1672 

 

 

 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum  

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 

(Vierte Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Aufhebung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der 

Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Zur Refinanzierung des geplanten Umbaus der Königsstraße ist eine Aktualisierung 

der satzungsrechtlichen Grundlagen erforderlich. 

 

Nach § 1 der Fußgängerzonen-Beitragssatzung (s. Anlage 3) ist eine 

Beitragserhebung nur zur Deckung des Aufwandes für den Um- oder Ausbau 

öffentlicher Straßen zu Fußgängerzonen möglich. Die Königsstraße ist jedoch 

bereits eine Fußgängerzone. Der Umbau bereits existierender Fußgängerzonen 

unterfällt nicht dem sachlichen Geltungsbereich dieser Satzung.  

 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1672 

 

2 von 2 Eine Beitragserhebung auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von 

Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel ist nach der gegenwärtigen Fassung nicht 

möglich, weil nach deren § 16 Abs. 2 (s. Anlage 2) in Verbindung mit § 2 der 

Fußgängerzonen-Beitragssatzung die Königsstraße vom räumlichen 

Geltungsbereich dieser Satzung ausgenommen ist. 

 

§ 16 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen ist daher 

ersatzlos aufzuheben, um diese Satzung zur Anwendung bringen zu können. 

Zugleich ist die Fußgängerzonen-Beitragssatzung insgesamt aufzuheben. Denn 

zum einen steht eine Erweiterung der Fußgängerzonen, die ihrem sachlichen 

Geltungsbereich unterfallen würde, in absehbarer Zeit nicht an. Zum anderen 

datiert diese Satzung aus dem Jahre 1980 und ist seinerzeit rückwirkend zum 

19.06.1976 in Kraft getreten; es bestehen deshalb erhebliche rechtliche Zweifel, 

dass sie noch von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, nämlich § 11 KAG, 

gedeckt ist. Zum Dritten werden damit künftig sämtliche Um- und 

Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der (allgemeinen) 

Straßenbeitragssatzung unterfallen. Letzteres ist sachlich gerechtfertigt, weil eine 

Sonderregelung für Fußgängerzonen nicht - mehr - erforderlich ist. Insbesondere 

erfolgt dann auch eine Gleichbehandlung von Fußgängerzonen und 

fußgängerzonenähnlichen Bereichen, wie etwa der Goethestraße oder der 

Friedrich-Ebert-Straße. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.04.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

  6.15.4 

  6.16.1 

 

 

SATZUNG 

 

zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich 

der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980  

und zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel 

vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) 

 

vom 

 

 

Aufgrund der §§ 1 - 5a, 11 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 

24.03.2013 (GVBl. S. 134) und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung am _____ folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten 

Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im 

Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 wird 

aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

 

§ 16 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 wird aufgehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 3 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 

 
 



 

Anlage 2 

 

6.15 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON STRASSENBEITRÄGEN 

IN DER STADT KASSEL 

 

Vom 29. März 2004 in der Fassung der dritten Änderung vom 19. Mai 

2014 

 

 

§ 16 Inkrafttreten 

 

(2) Die Satzung gilt nicht für den in § 2 der Satzung über die 

Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) festgelegten Bereich. 

 

 

 

 

 

6.16 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON BEITRÄGEN ZUM UM- 

ODER AUSBAU ÖFFENTLICHER STRASSEN IM 

INNENSTADTBEREICH DER STADT KASSEL 

(FUSSGÄNGERZONEN-BEITRAGSSATZUNG) 

 

Vom 30. Juni 1980 

 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung wird auf das Gebiet 

beschränkt, das seine äußeren Grenzen durch die im Uhrzeigersinne 

verlaufende Verbindung der folgenden Straßenzüge erhält: 

Fünffensterstraße, Ständeplatz, Scheidemannplatz, Rudolf-

Schwander-Straße, Lutherplatz, Kurt-Schumacher-Straße, 

Mittelgasse, Martinsplatz, Oberste Gasse, Steinweg, Friedrichsplatz 

(Verbindungsstraße von Steinweg zur Frankfurter Straße), Frankfurter 

Straße bis Fünffensterstraße. 



 

Anlage 3 

 

 

 

 

6.16 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON BEITRÄGEN 

ZUM UM- ODER AUSBAU ÖFFENTLICHER STRASSEN 

IM INNENSTADTBEREICH DER STADT KASSEL 

(FUSSGÄNGERZONEN-BEITRAGSSATZUNG) 

 

Vom 30. Juni 1980 

 

 

 

 

 

§ 1 Erhebung von Beiträgen 

Zur Deckung des Aufwandes für den Um- oder Ausbau 

öffentlicher Straßen, zu denen auch die öffentlichen Wege, 

Plätze und Grünanlagen gehören, zu Fußgängerzonen werden 

Straßenbeiträge erhoben von den Grundstücks-eigentümern, 

denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 

öffentlichen Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile 

bietet. 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Satzungsänderung wegen Umbau Königsstraße 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Warum erfolgte die zur kostenmäßigen Heranziehung der Anlieger für den 

Umbau der Königsstraße notwendige Satzungsänderung so spät? 

 

2. Verzögert sich der Beginn der Umbauarbeiten in der Königsstraßen durch die 

späte Satzungsänderung? 

 

3. Könnte der Stadt hieraus ein finanzieller Schaden entstehen? 

 

4. Wie soll zukünftig sichergestellt werden, dass Satzungsänderungen im 

Vorfeld rechtzeitig und transparent durchgeführt werden? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1681 

 

 

 

Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

Mitberichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

  

  

  

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Erbbaurechtskaufvertrag (Anlage 1) hinsichtlich des im Grundbuch des 

Amtsgerichts Kassel, Blatt 17253, verzeichneten Erbbaurechtes an dem 

Grundstück Kassel, Blatt 7028, lfd. Nr. 196 des Bestandsverzeichnisses, 

Gemarkung Kassel, Flur 5, Flurstück 210/7, Gebäude- und Freifläche, 

Friedrichsplatz, 6.759 m², eingetragen in Abteilung II/36, wird nach 

Maßgabe des beigefügten Entwurfs zugestimmt. 

 

2. Dem Nachtrag II zum Pachtvertrag zur Betreibung von Parkhäusern vom 

20.03.1996 zwischen der Stadt Kassel und der Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) 

zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse zu Ziffer 

1 und 2 notwendigen Erklärungen in der jeweils gebotenen rechtlichen 

Form abzugeben und etwaige erforderliche redaktionelle Änderungen 

vorzunehmen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel ist Eigentümerin der Gebäude- und Freifläche Friedrichsplatz. Die 

unter dem Friedrichsplatz befindliche Tiefgarage Friedrichsplatz wurde in zwei 

Bauabschnitten errichtet. Für die Errichtung des 1. Bauabschnittes wurde ein 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1681 

 

2 von 5 Erbbaurecht an dem Grundstück zugunsten der TFK Hessengrund-Gesellschaft für 

Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. Objekt 

Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel KG (nachfolgend TFK) bestellt. Für die Errichtung 

des 2. Bauabschnittes wurde ein Erbbaurecht für die BHT Baugrund Hessen-

Thüringen Gesellschaft für Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau 

mbH & Co. Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. Bauabschnitt KG (nachfolgend BHT) 

bestellt. 

 

Mit den jeweiligen Erbbauberechtigten beider Bauabschnitte hat die Stadt Kassel 

zwei Leasingverträge abgeschlossen. Die jeweilige Grundmietzeit beträgt 

22,5 Jahre. Die Grundmietzeit für den 1. Bauabschnitt endete am 31.10.2014. Die 

Grundmietzeit für den 2. Bauabschnitt endet am 30.06.2018. 

 

Die Stadt Kassel wiederum hat die ihr im Wege des Leasing überlassenen beiden 

Bauabschnitte mit Pachtvertrag vom 20.03.1996 an die Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH (nachfolgend PHG) verpachtet. Für die anderen im Eigentum der 

Stadt Kassel bestehenden Parkhäuser (Garde-du-Corps, Oberste Gasse, 

Jägerstraße) besteht ein weiterer Pachtvertrag vom 20.03.1996. Gemäß Nachtrag I 

vom 11.01.2007 endet die Pachtzeit am 31.12.2015. 

 

In den beiden Leasingverträgen ist wortgleich ein Andienungsrecht zugunsten der 

jeweiligen Leasinggeberin vereinbart. Danach kann die Leasinggeberin (TFK bzw. 

BHT) innerhalb von drei Monaten vor Beendigung der Grundmietzeit entscheiden, 

ob sie der Stadt Kassel als Leasingnehmerin den Erwerb des jeweiligen 

Leasingobjektes (Erbbaurecht einschließlich Bauwerk) andient. Für diesen Fall ist 

die Stadt Kassel wiederum verpflichtet, das Leasingobjekt zu erwerben. Als 

Kaufpreis wurde in dem jeweiligen Leasingvertrag der steuerliche Restbuchwert 

des Bauwerkes vereinbart. Dies sind jeweils 10 % der Herstellungskosten. Der 

Restbuchwert für den 1. Bauabschnitt beträgt danach 586.674,98 € zuzüglich 

Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und sonstiger Nebenkosten und für den 2. 

Bauabschnitt 1.235.567,00 € zuzüglich Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und 

sonstiger Nebenkosten. 

 

Mit Schreiben vom 31.07.2014 hat der Leasinggeber TFK der Stadt Kassel den Kauf 

des 1. Bauabschnittes angedient. Der entsprechende Erbbaurechtskaufvertrag 

wurde am 24.10.2014 notariell beurkundet. Das Erbbaurecht zugunsten der Stadt 

Kassel wurde inzwischen im Grundbuch eingetragen. 

 

Für den Fall der Ausübung des Andienungsrechtes hat sich die Stadt Kassel 

gegenüber der Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH wiederum verpflichtet, 

das erworbene Erbbaurecht an die PHG auf deren Verlangen hin zu übertragen. Als 

Kaufpreis wurde dabei der von der Stadt Kassel für den Rückerwerb gezahlte 

Betrag vereinbart. 
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Erbbaurechtes an dem 1. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz verlangt. 

 

 

 

Zu Beschlussziffer 1.: 

 

Zu §§ 1 bis 5 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

Als Kaufpreis werden die von der Stadt Kassel aufgewendeten Kosten für den 

Erwerb des Erbbaurechtes von dem Leasinggeber TFK angesetzt. Einschließlich der 

Nebenkosten beträgt der Aufwand 626.402,50 € zuzüglich Umsatzsteuer (vgl. § 2). 

Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten usw. aufgrund des Erbbaurechtes soll 

rückwirkend zum 01. Januar 2015 erfolgen. Eine tatsächliche Auswirkung hat der 

Übergang nicht, da die PHG aufgrund des bestehenden Pachtvertrages ohnehin 

diese Rechte bzw. Pflichten innehat. Dementsprechend soll auch die Tiefgarage 

Friedrichsplatz 1. Bauabschnitt mit Wirkung zu diesem Zeitpunkt aus dem 

bestehenden Pachtvertrag entlassen werden (vgl. § 3). Der Pachtvertrag ist dieser 

Vorlage beigefügt (Anlage 3). 

 

Zwischen den Vertragsparteien ist unstrittig, dass die Tiefgarage Friedrichsplatz 

1. Bauabschnitt mit Mängeln behaftet ist. Dementsprechend werden in § 5 alle 

Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln am Vertragsgegenstand voll 

umfänglich ausgeschlossen, da auch der PHG das zugrunde liegende Gutachten 

bekannt ist (vgl. § 5). Zugleich verpflichtet sich die PHG, die festgestellten Mängel 

auf eigene Kosten zu beseitigen. 

 

Zu §§ 6 bis 8 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

Entsprechend der Regelungen im Pachtvertrag mit der PHG wird neben dem 

Erwerb des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt auch notariell geregelt, dass im 

Falle der Andienung des 2. Bauabschnittes die PHG auch diesen 2. Bauabschnitt 

erwerben soll. Als zu zahlender Kaufpreis wird der von der Stadt Kassel im Falle 

der Ausübung des Andienungsrechtes von der Stadt Kassel an den Leasinggeber 

BHT zu zahlende Kaufpreis von 1.235.567,00 € für das Erbbaurecht zuzüglich der 

Nebenkosten vereinbart (vgl. § 6). 

 

Für den Fall, dass die Leasinggesellschaft das für den 2. Bauabschnitt bestellte 

Erbbaurecht der Stadt Kassel nicht andient, hat sich die PHG das Recht 

ausbedungen, den hier vereinbarten Erwerb des Erbbaurechtes für den  

1. Bauabschnitt rückabzuwickeln. Der isolierte Betrieb des 1. Bauabschnittes allein 

ist für die PHG wirtschaftlich nicht rentabel und nur im Zusammenhang mit dem 

Betrieb des 2. Bauabschnittes sinnvoll. Die statistischen Erhebungen belegen, dass 

die tatsächliche und auch relative Auslastung des der Oberen Königsstraße näher 

liegenden 2. Bauabschnittes wesentlich höher als diejenige des 1. Bauabschnittes 
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des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt zu verlangen. Für diesen Fall hat die 

Stadt Kassel der PHG den für diesen Erwerb aufgewandten Kaufpreis zuzüglich der 

von der PHG gezahlten Nebenkosten zu erstatten (vgl. § 7). 

 

Die Stadt Kassel würde in diesem Fall als Gegenleistung für die Überlassung des 

Erbbaurechts für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis zur Rückabwicklung einen 

monatlichen Pachtzins in Höhe von 2.088,00 € zuzüglich Umsatzsteuer in der 

gesetzlichen Höhe von zur Zeit 19 % erhalten. 

 

Da die Tiefgarage substantielle Mängel aufweist, wird die PHG zur Behebung dieser 

Mängel Investitionen in die Bausubstanz vornehmen müssen. Diese Investitionen 

sollen – soweit sie aktivierungspflichtig und in der Bilanz auszuweisen sind – bei 

einer Rückabwicklung des Erbbaurechtskaufes der PHG in Höhe des zu diesem 

Zeitpunkt bestehenden Buchwertes rückerstattet werden. 

 

Die zum Übergang des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt notwendige Einigung 

der Vertragsparteien (Auflassung) ist in § 8 geregelt. 

 

Zu §§ 9 bis 17 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

In diesen Bestimmungen sind die notwendigen formalen Abläufe bei Abwicklung 

eines derartigen Rechtsgeschäftes geregelt. 

 

Zu Beschlussziffer 2.: 

 

Wird der Regelung zu Beschlussziffer 1. zugestimmt, betreibt die PHG den 

1. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz als Inhaberin des Erbbaurechtes, 

den 2. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz sowie die anderen Parkhäuser 

als Pächterin. Die Betriebsergebnisse sämtlicher von der PHG bewirtschafteten 

Parkhäuser schlagen sich somit in der Gewinn- und Verlustrechnung der PHG 

nieder. Mit dem Nachtrag II soll sichergestellt werden, dass die PHG bis zum 

Andienen des 2. Bauabschnittes im Jahre 2018 neben der Tiefgarage 

Friedrichsplatz auch die anderen Parkhäuser im bisherigen Umfang weiter 

betreiben kann. 

 

Da der Stadt Kassel der 2. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz von der 

Leasinggesellschaft entsprechend der vertraglichen Regelung erst im Frühjahr 

2018 angedient werden kann, besteht für die PHG die Unsicherheit, ob sie nach 

dem Verstreichen des Andienungszeitraumes die Tiefgarage Friedrichsplatz 

komplett weiter betreiben kann. Sollte das Erbbaurecht für den 2. Bauabschnitt im 

Jahre 2018 nicht der Stadt Kassel angedient werden, besteht für die PHG eine 

erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit.  
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Parkhäuser, da diese eine sehr schlechte Bausubstanz haben und nur im geringen 

Maße zum Betriebsergebnis der PHG beitragen. Da weiterhin seitens der Stadt 

Kassel zurzeit strukturelle Überlegungen hinsichtlich der Parkhäuser  

Garde-du-Corps, Martinskirche und Jägerstraße angestellt werden, wird in dem  

2. Nachtrag zu dem bestehenden Pachtvertrag über den Betrieb von Parkhäusern 

eine letztmalige Verlängerung bis zum 31.12.2018 vorgesehen.  

 

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass nach dem Verstreichen des 

Andienungszeitpunktes endgültig entschieden werden muss, in welchem Umfang 

welche Parkhäuser von der PHG oder einer anderen Gesellschaft weiter betrieben 

werden sollen. 

 

Die für die beiden Bauabschnitte der Tiefgarage Friedrichsplatz zu Grunde 

liegenden Leasingverträge stehen im Amt Kämmerei und Steuern zur 

Einsichtnahme bereit. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1684 

 

 

 

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, stimmt als Gesellschafterin der documenta und  

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, der Überleitung des 

documenta Archivs mit Wirkung zum 01. Januar 2016 in die documenta und 

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH und der damit 

verbundenen Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse ab dem Jahr 2016 zu.  

 

2. Der Änderung der § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.  

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Begründung: 

 

An der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, 

nachfolgend Gesellschaft genannt, sind das Land Hessen und die Stadt Kassel je zur 

Hälfte beteiligt. Das Stammkapital beträgt 25.600 €. Die zur Erfüllung der 

satzungsgemäßen Aufgaben erforderlichen Mittel werden, soweit sie nicht durch 

eigene Einnahmen gedeckt sind, von den Gesellschaftern als Zuwendungen zur 

Verfügung gestellt.  

 

Die Kosten für die Geschäftsstelle, die documenta Ausstellungen und die 

Ausstellungen im Museum Fridericianum werden von den Gesellschaftern je zur 

Hälfte übernommen. Darüber hinaus trägt das Land Hessen die 

Gebäudegrundkosten des Museums Fridericianum sowie die Kosten der 

documenta-Halle aufgrund der Vereinbarung vom 15.04.2008 bzw. 05.05.2008. 
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werden. Zur Finanzierung des neuen Aufgabengebietes der Gesellschaft, benötigt 

die Gesellschaft weitere Zuschüsse. Vorbehaltlich der Zustimmung der 

Stadtverordnetenversammlung und vorbehaltlich der Genehmigung des 

Haushaltsplanes 2016 der Stadt Kassel durch das Regierungspräsidium Kassel, soll 

vereinbart werden, den Gesellschafterzuschuss um 500 TEUR zu erhöhen. 

Im gleichen Zuge erfolgen Einsparungen im Bereich Sachkosten in den 

Teilergebnishaushalten Museen und Archive (21.640 €) und Rechtsamt (4.440 €). 

Außerdem erfolgen Einsparungen im Finanzhaushalt innerhalb der 

Investitionsgruppe 410 bei der Investitionsnummer 4104304300 (43.300 €). 

Darüber hinaus wird die Stadt Kassel der documenta GmbH das im Rahmen eines 

Personalgestellungsvertrages der documenta GmbH überlassene städtische 

Personal (ca.371.000 €) sowie die Kosten für technische Unterstützung 

(ca. 72.000 €) für Speicherkapazitäten, Betreuung und Spezialsoftware in 

Rechnung stellen. Die hierbei erwarteten Erträge werden in Höhe von 443.000 € 

geplant. Unter Berücksichtigung der genannten Einsparungen und der geplanten 

Erträge aus der Personalüberlassung und technischen Unterstützung, ist von 

keinen Mehrbelastungen des städtischen Haushaltes auszugehen.   

Das Land Hessen wird ihren Gesellschafterzuschuss ebenfalls um 500 TEUR 

erhöhen.  

 

Im Zusammenhang mit der Eingliederung des documenta Archives in die 

Gesellschaft wird der bisher im Gesellschaftsvertrag festgelegt Zweck der 

Gesellschaft erweitert. Eine Änderung des Vertrages ist daher in diesem Punkt 

notwendig. 

 

Die Geschäftsführung hat bei ihren Aktivitäten zum Einsammeln von Spenden 

festgestellt, dass vielen potentiellen Geldgebern nicht ersichtlich ist, dass es sich 

bei der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH um eine 

gemeinnützige Gesellschaft handelt, die aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit zur 

Erstellung steuerlich berücksichtigungsfähigen Zuwendungsbescheinigungen 

(Spendenbescheinigungen) berechtigt ist. Die Geschäftsführung geht davon aus, 

dass zukünftig das Einsammeln von Spenden als gGmbH Vorteile bringt. 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

Stand 20. April 2015 

 

Synopse 

 

Änderung des Gesellschaftsvertrages der 

 

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

 

Bisherige Fassung § 1 Absatz 1 Neue Fassung § 1 Absatz 1 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

documenta und Museum Fridericianum  Veranstaltungsgesellschaft  mit 

beschränkter Haftung 

 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

Bisherige Fassung § 2 Absatz 2 Statz 1 Neue Fassung § 2 Absatz 2 Statz 1 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen  

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im 

Museum Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) zur 

ausschließlichen und unmittelbaren auf andere Weise nicht zu 

erreichenden Förderung des allgemeinen Besten und auf geistig-

kulturellem Gebiet. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen  

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im 

Museum Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) sowie 

durch die Archivierungstätigkeit im documenta Archiv 

(Archivierungsbereich documenta Archiv) zur ausschließlichen und 

unmittelbaren auf andere Weise nicht zu erreichenden Förderung des 

allgemeinen Besten und auf geistig-kulturellem Gebiet. 
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Vorlage Nr. 101.17.1685 

 

 

 

Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) in der aus der Anlage 1 zu 

dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Mit der Neufassung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 wurden u.a. die 

Entgelte für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen angepasst. Ziel der Anpassung war es, bei entgeltlichen 

Benutzungen auswärtiger Veranstalter kostendeckende Benutzungsentgelte 

analog der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Kassel zu erheben. Der 

nunmehr vorliegende Entwurf einer Ersten Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung trägt im Wesentlichen dem Änderungs- bzw. Regelungsbedarf von 

zwei Gesichtspunkten Rechnung: 

 

(1) Zunächst wird eine Begünstigung gemeinnütziger oder jugendpflegerischer 

Veranstaltungen angestrebt, bei denen nicht anteilig über den Gewinn aus dem 

Verkauf von Eintrittskarten abgerechnet werden kann. Hierzu soll es der neu in 

die Tarifordnung aufgenommene Ausnahmetatbestand von Ziff. 2.25 

ermöglichen, in Abweichung zu Ziff. 2.24 bei der Durchführung von 

gemeinnützigen oder jugendpflegerischen Sportturnieren nicht auf Grundlage 

der teilnehmenden Mannschaften, sondern nach Maßgabe der pauschalierten 

Stundensätze nach Ziff. 2.21 bis 2.23 abzurechnen. 
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bestimmten Kleinveranstaltungen sicher, die ansonsten rechnerisch über den 

Verweis in Ziff. 2.21 bis 2.23 in diesen besonderen Fällen nicht eintreten 

würden. 

 

(2) Neu aufgenommen sind unter Ziff. 2.35 Regelungen für ein angemessenes 

Catering-Entgelt bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus. 

 

Der Entwurf der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung ist als Anlage 1 

beigefügt. Die tariflichen sowie kleineren redaktionellen Änderungen sind der als 

Anlage 2 beigefügten Synopse zu entnehmen. 

 

Die Sportkommission hat dem Entwurf der Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung in ihrer Sitzung vom 19.11.2014 zugestimmt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.04.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Anlage 1 

  9.05.08.1 

 

 

ORDNUNG 

 

zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 

 

(Erste Änderung) 

 

vom 

 

Aufgrund des § 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 18.07.2014 

(GVBl. I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung am _____ folgende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 

Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 

27.05.2013 (Erste Änderung) beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

1. Der Ziffer 2.24 wird hinter „10,00 €“ das Satzzeichen „.“ angefügt. 

 

2. Der Ziffer 2.24 wird folgende Ziffer 2.25 angefügt: 

 

 „Wenn das Entgelt nach Ziffer 2.24 das Entgelt nach Ziffer 2.21 bis 2.23 

übersteigt, wird bei Durchführung gemeinnütziger oder jugendpflegerischer 

Veranstaltungen nach Ziffer 2.21 bis 2.23 abgerechnet.“ 

 

3. Der Ziffer 2.34 wird folgende Ziffer 2.35 angefügt: 

 

 „Zusätzlich wird ein Catering-Entgelt von 0,13 € pro Zuschauer erhoben.“ 

 

4. Nach Ziffer 2.6 wird folgende Ziffer 2.7 eingefügt: 

 

 „Für die Benutzung städtischer Internetanschlüsse wird pro Zugang ein Entgelt 

von 10,00 € zzgl. MwSt. erhoben.“ 

 

5. Die bisherige Ziffer 2.7 wird Ziffer 2.8. 

 

6. Die bisherige Ziffer 2.8 wird Ziffer 2.9. 
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Artikel 2 

 

Diese Ordnung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Anlage 2 

ALTE FASSUNG NEUE FASSUNG 

2.2 Das Entgelt beträgt bei Sportveranstaltungen 10 v. H. der Nettoeinnahme 

aus dem Verkauf der Eintrittskarten.  

 Die Mindestentgelte betragen pro Stunde  

2.21 für das Auestadion 300,00 €  

2.22 für die Hessenkampfbahn 60,00 €  

2.23 für die übrigen Sportplätze und Kleinspielfelder 40,00 €  

2.24 bei Durchführung von Turnieren pro teilnehmende Mannschaft 

10,00 € 

2.2 Das Entgelt beträgt bei Sportveranstaltungen 10 v. H. der Nettoeinnahme 

aus dem Verkauf der Eintrittskarten.  

 Die Mindestentgelte betragen pro Stunde  

2.21 für das Auestadion 300,00 €  

2.22 für die Hessenkampfbahn 60,00 €  

2.23 für die übrigen Sportplätze und Kleinspielfelder 40,00 €  

2.24 bei Durchführung von Turnieren pro teilnehmende Mannschaft 

10,00 €. 

2.25 Wenn das Entgelt nach Ziffer 2.24 das Entgelt nach Ziffer 2.21 bis 

2.23 übersteigt, wird bei Durchführung gemeinnütziger oder 

jugendpflegerischer Veranstaltungen nach Ziffer 2.21 bis 2.23 

abgerechnet. 

2.3 Bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus werden abweichend von Ziffer 2.2 folgende 

Entgelte erhoben:  

2.31 Bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen  

 Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 %  

 von 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 %  

 von 7.001 bis 11.000 Zuschauer = 6 %  

 von 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 %  

 über 15.000 Zuschauer = 8 %  

 der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der Eintrittskarten 

einschließlich Dauerkarten.  

2.32 Bei Pokalspielen 10 % der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der 

Eintrittskarten.  

2.33 Die Entgelte gem. Ziffer 2.2 bis 2.32 werden zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.  

2.34 Als Nettoeinnahme im Sinne der Ziffern 2.2, 2.31 und 2.32 gilt der 

um die gesetzliche Umsatzsteuer bereinigte Erlös aus dem Verkauf 

der Eintrittskarten. 

2.3 Bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus werden abweichend von Ziffer 2.2 folgende 

Entgelte erhoben:  

2.31 Bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen  

 Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 %  

 von 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 %  

 von 7.001 bis 11.000 Zuschauer = 6 %  

 von 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 %  

 über 15.000 Zuschauer = 8 %  

 der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der Eintrittskarten 

einschließlich Dauerkarten.  

2.32 Bei Pokalspielen 10 % der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der 

Eintrittskarten.  

2.33 Die Entgelte gem. Ziffer 2.2 bis 2.32 werden zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.  

2.34 Als Nettoeinnahme im Sinne der Ziffern 2.2, 2.31 und 2.32 gilt der 

um die gesetzliche Umsatzsteuer bereinigte Erlös aus dem Verkauf 

der Eintrittskarten. 

2.35 Zusätzlich wird ein Catering-Entgelt von 0,13 € pro Zuschauer 

erhoben. 
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 2.7 Für die Benutzung städtischer Internetanschlüsse wird pro Zugang ein 

Entgelt von 10,00 € zzgl. MwSt. erhoben. 

2.7 Der Veranstalter hat dem Sportamt unverzüglich, spätestens aber 8 Tage 

vor der Veranstaltung, schriftlich mitzuteilen, wenn trotz Abschluss des 

Gebrauchsüberlassungsvertrages die Sportplatzanlage nicht in Anspruch 

genommen wird.  

 Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung ist der Veranstalter verpflichtet, das 

vertraglich vereinbarte Mindestentgelt sowie der Stadt entstehende 

Kosten zu zahlen.  

 Sofern die Stadt durch eine anderweitige Überlassung am vorgesehenen 

Veranstaltungstag entsprechende Einnahmen erzielt, wird der 

Veranstalter hiervon freigestellt. 

2.8 Der Veranstalter hat dem Sportamt unverzüglich, spätestens aber 8 Tage 

vor der Veranstaltung, schriftlich mitzuteilen, wenn trotz Abschluss des 

Gebrauchsüberlassungsvertrages die Sportplatzanlage nicht in Anspruch 

genommen wird.  

 Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung ist der Veranstalter verpflichtet, das 

vertraglich vereinbarte Mindestentgelt sowie der Stadt entstehende 

Kosten zu zahlen.  

 Sofern die Stadt durch eine anderweitige Überlassung am vorgesehenen 

Veranstaltungstag entsprechende Einnahmen erzielt, wird der 

Veranstalter hiervon freigestellt. 

2.8 Die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen bleibt hiervon unberührt. 2.9 Die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen bleibt hiervon unberührt. 
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Vorlage Nr. 101.17.1688 

 

 

 

Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das derzeit als Abteilung im Kulturamt geführte documenta Archiv wird zum  

1. Januar 2016  in die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-

GmbH  übergeleitet. Dem Abschluss der als Anlage beigefügten 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen 

wird zugestimmt. 

 

 

Begründung: 

 

Das documenta Archiv in Kassel wurde 1961 von der Stadt Kassel als  Abteilung 

des städtischen Kulturamts gegründet.  

 

Nach jeder documenta gibt die documenta und Museum Fridericianum 

Veranstaltungs-GmbH (documenta GmbH) das im Laufe der Vorbereitungen für die 

jeweilige Ausstellung entstandene Material, wie Korrespondenzen, 

Zeitungsausschnitte, Einladungskarten, Ausstellungspläne, Bild- und Tonmaterial 

usw. an das documenta Archiv ab, um es von dort erschließen zu lassen und damit 

die öffentliche Zugänglichkeit zu gewährleisten. Umgekehrt greifen von jeher die 

künstlerischen Leitungen der documenta auf das aufbereitete Material im 

documenta Archiv zur Vorbereitung der jeweiligen Kunstausstellung zu.  

 

Durch den kontinuierlichen Aufbau seines Literatur- und Medienbestandes zählt 

das documenta Archiv zu den umfangreichsten Dokumentationszentren für die 

Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in Deutschland.  

Die bisher zur Verfügung stehenden  Ressourcen versetzen das Archiv nicht 

annähernd in die Lage, die Standards eines wissenschaftlichen Archivs zu erfüllen 

und es bleibt damit weit hinter seinem möglichen Wirkungsgrad zurück. 

 

Die Stadt Kassel strebt seit längerem an, die documenta auch zwischen den 

Ausstellungsjahren  im öffentlichen Bewusstsein zu halten und Kassel verstärkt als 
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Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2007 zur „Kooperationsvereinbarung 

Kultur“ und vom 25.01.2010 zur Einrichtung eines „documenta Zentrums“). 

 

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst unterstützt dieses Ziel, und das 

Land Hessen hat eine Förderung des documenta Archivs als Teil der documenta 

GmbH ab 2016 in Höhe von 500.000 € in Aussicht gestellt.  

 

Ab  dem 1. Januar 2016 soll daher das documenta Archiv seine Arbeit unter dem 

Dach der documenta GmbH fortführen. Die damit einhergehende verbesserte 

finanzielle Ausstattung des Archivs dient dem Ziel, der internationalen Bedeutung 

dieser einzigartigen Institution gerecht zu werden und es in Kooperation mit der 

Universität Kassel zu einem documenta Institut weiterzuentwickeln.  

 

Die von städtischer Seite erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von  

max. 500.000 € jährlich werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für die 

Jahre 2016 ff. berücksichtigt. Die Stadt Kassel und das Land Hessen werden die 

erforderlichen Änderungen im Gesellschaftervertrag der documenta GmbH 

vornehmen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,    

Obere Königsstraße 8, 34112 Kassel 

 

nachfolgend – Stadt Kassel- 

und dem Land Hessen, vertreten durch Minister Rhein, Hessisches Ministerium für           

Wissenschaft und Kunst, Rheinstraße 23-25, 65185 Wiesbaden 

nachfolgend – Land Hessen- 

 

zur Übergabe des documenta Archivs 

an die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH 

 

Präambel 

Die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (documenta GmbH) ist eine 

gemeinnützige Gesellschaft, die von der Stadt Kassel und dem Land Hessen als Gesellschafter 

zu gleichen Teilen getragen und finanziert und zudem durch die Kulturstiftung des Bundes  

finanziell unterstützt wird. Die documenta gilt als eine der bedeutendsten und weltweit am 

meisten beachteten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Ins Leben gerufen wurde sie 1955 

von dem Künstler und Kunsterzieher Arnold Bode in Kassel. 

Das documenta Archiv in Kassel – 1961 auf eine Initiative von Arnold Bode gegründet – ist eine 

Abteilung des städtischen Kulturamts und dient der Archivierung, Dokumentation und wissen-

schaftlichen Bearbeitung der modernen und zeitgenössischen Kunst mit einem Schwerpunkt 

zur Geschichte der documenta. Es zählt durch den kontinuierlichen Aufbau seines Literatur- 

und Medienbestandes zu den umfangreichsten Dokumentationszentren für die Kunst des      

20. und 21. Jahrhunderts in Europa. Neben dem Informationsauftrag zur Gegenwartskunst 

bildet die Archivierung der documenta-Akten eine seiner grundlegenden Aufgaben.                

Das documenta Archiv stellt mit seiner Spezialbibliothek zur Kunst der Gegenwart und seiner 

Dokumentation der Ausstellungsgeschichte die materielle Grundlage jeder Beschäftigung mit 

der documenta dar. 

Von 2016 an soll das documenta Archiv seine Arbeit unter dem Dach der documenta GmbH 

fortführen. Die damit einhergehende bessere finanzielle Ausstattung des Archivs dient dem 

Ziel, der internationalen Bedeutung dieser einzigartigen Institution gerecht zu werden. Die 

documenta und ihre Geschichte soll zwischen den alle fünf Jahre stattfindenden Ausstellungen 

in stärkerem Maße erlebbar sein, indem aus dem Archiv heraus Publikationen, Fachtagungen, 

Seminare bzw. kunstpädagogische Angebote und Ausstellungen zur aktuellen Gegenwarts-

kunst entwickelt werden. 

 



§ 1 – Gegenstand der Kooperationsvereinbarung 

(1) Das documenta Archiv soll ab dem 1. Januar 2016 Bestandteil der documenta GmbH 

werden. 

(2) Das documenta Archiv soll ab dem Geschäftsjahr 2016 im Erfolgsplan 5 des Wirt-

schafts- und Finanzplans der documenta GmbH geführt werden. Die Vertragsparteien 

werden die erforderlichen Änderungen im Gesellschaftervertrag der documenta GmbH 

vornehmen.  

 

§ 2 - Zuwendungen der Vertragsparteien 

(1) Das Land Hessen und die Stadt Kassel beabsichtigen der documenta GmbH im Rahmen 

des geltenden Haushaltsrechts die zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des 

documenta Archivs erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt bis zu einer Million  

Euro p.a. als Zuwendungen zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Zuwendungen der jeweiligen Vertragsparteien bestimmen sich nach dem Verhältnis 

ihrer Geschäftsanteile. Abweichungen hiervon können im Einzelfall aufgrund einer 

schriftlichen besonderen Vereinbarung zugelassen werden. 

(3) Die Zuwendungen der Vertragsparteien stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung 

des Haushaltsgesetzgebers zu den Haushaltsplänen des Landes Hessen und der         

Zustimmung der Gremien der Stadt Kassel einschließlich der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde zu den Haushaltsplänen der Stadt Kassel. 

 

§ 3 – Räumliche Unterbringung 

(1) Die Stadt Kassel plant, der documenta GmbH die Räume im Erdgeschoss des Kulturhau-

ses Dock 4 (Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Stadt Kassel beabsichtigt, die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb 

der Räume im Erdgeschoss des Kulturhauses Dock 4 (Bauunterhalt, Hauspersonal und 

Hausbewirtschaftung) für den Zeitraum der ausschließlichen Nutzung durch das docu-

menta Archiv zu tragen. 

(3) Eine entsprechende Vereinbarung wird die Stadt Kassel mit der documenta GmbH    

abschließen. 



§ 4 – Sammlung des documenta Archivs 

(1) Die Sammlung des documenta Archivs und alle sonstigen Objekte, die sich bis dato in 

den von der Abteilung documenta Archiv für die Kunst des 20. und 21. Jahrhundert des 

Kulturamts der Stadt Kassel betreuten Beständen befinden, sollen der documenta 

GmbH im Wege der Leihe zum 1.01.2016 überlassen werden. 

(2) Eine entsprechende Vereinbarung wird die Stadt Kassel mit der documenta GmbH   

abschließen. 

 

§ 5 – Personalgestellung 

(1) Die Stadt Kassel beabsichtigt, ihre Beschäftigten der Abteilung documenta Archiv des  

Kulturamts der Stadt Kassel der documenta GmbH im Rahmen einer Arbeitnehmer-

überlassung zur Verfügung zu stellen. Der gesondert mit der documenta GmbH abzu-

schließende Personalgestellungsvertrag soll die hiermit verbundenen personalrechtli-

chen Rahmenbedingungen regeln.  

 (2) Ersatzeinstellungen nach Personalfluktuation werden nicht mehr durch die Stadt Kassel 

erfolgen. Die Abteilung documenta Archiv des Kulturamtes der Stadt Kassel verfügt 

zum 1.01.2016 über 4,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ).  

 

§ 6 – Evaluation 

(1) Das Land Hessen und die Stadt Kassel werden auf die documenta GmbH einwirken, dass 

diese die Arbeit des documenta Archivs auf der Grundlage dieser Vereinbarung bis zum 

31. Dezember 2019 evaluiert. Dabei soll auch untersucht werden, ob das documenta 

Archiv in einer anderen, von der documenta GmbH unabhängigen, Rechtsform fortge-

führt werden kann. 

(2) Mittelfristig verfolgen das Land Hessen und die Stadt Kassel das Ziel, das documenta 

Archiv zu einem eigenständigen, aber mit Hochschulen und anderen Einrichtungen eng 

kooperierenden, Forschungsinstitut weiter zu entwickeln. 

 



§ 7 – Schlussvorschriften 

(1)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner 

werden sich in einem solchen Fall in gegenseitigem Einvernehmen um eine Vertragser-

gänzung im Sinne des ursprünglich Gewollten bemühen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. Mündliche Neben-

abreden bestehen nicht. 

 

Das Hessische Ministerium  Der Magistrat der Stadt Kassel 

für Wissenschaft und Kunst  

 

Wiesbaden, den    Kassel, den    

 

 

Boris Rhein     Bertram Hilgen   Dr. Jürgen Barthel  

Staatsminister    Oberbürgermeister  Stadtkämmerer  
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Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel über 

ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadt Kassel schließt die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit dem 

Land Hessen über ganztägige Angebote im Pakt für den Nachmittag.  

 

Durch die vertragliche Vereinbarung von Stadt Kassel und Land Hessen soll die 

Verzahnung von staatlichem Schulsystem und Schul- und Jugendhilfeträger  

und die  Umsetzung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie an 

Grundschulstandorten  in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr umgesetzt werden.  

Grundlage ist das kommunale Rahmenkonzept Ganztag an 

Grundschulstandorten. Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag wird 

unterstützt durch eine kommunale Koordinationsstelle und durch geeignete 

Fachkräfte der sozialen Arbeit an den Ganztagsstandorten.  

 

Die zweijährige Pilotphase beginnt zum 1.9.2015 und wird zum Schuljahr 

2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

 

Begründung: 

 

Der Pakt für den Nachmittag ist ein integriertes Kooperationsmodell für Bildung 

und Betreuung an Grundschulen. In den vergangen Jahren musste ein stetig 

wachsender Bedarf an Betreuung durch die Kommune abgedeckt werden. Der Pakt 

für den Nachmittag begrenzt den weiteren Ausbau von Hortangeboten an diesen 

Grundschulstandorten.  Bildungsbenachteiligten Kindern ermöglicht der Pakt für 

den Nachmittag zusätzliche Förderung und bessere Teilhabechancen durch die 

Ganztagsangebote. 

 

Mit Magistratsbeschluss  vom 1. Dezember 2014 wurde  die Umsetzung einer 

Bildungs- und Betreuungsgarantie an Grundschulstandorten ab dem 1.September 

2015 unter Einbindung der bisherigen SchubS- Kräfte gemeinsam mit dem Land 
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438/2014).  

 

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist Kassel eine von sechs Pilotregionen im 

Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“.  Die vom Hessischen Kultusministerium 

geleitete Steuergruppe (HKM, Pilotschulträger und zuständige Staatliche 

Schulämter, Hess. Sozialministerium, Hess. Innenministerium, Hess. 

Finanzministerium, Rechnungshof) hat  eine Rahmenvereinbarung erarbeitet, die 

ab dem Schuljahr 2015/16 Grundlage für eine Vertragsgestaltung zwischen der 

Stadt Kassel und dem Hessischen Kultusministeriums sein soll. Die Muster-

Rahmenvereinbarung ist in der Anlage beigefügt und ist Bestandteil des 

Beschlusses. Das Rechtsamt der Stadt Kassel hat diese Muster-

Rahmenvereinbarung geprüft und hat hinsichtlich des Inhaltes und Abschlusses der 

vorgelegten Kooperationsvereinbarung keine rechtlichen Bedenken. 

 

Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag soll zum 1. September 2015 in den 

Pilotregionen beginnen.  Sie beginnt mit  einer zweijährigen Pilotphase,  in denen 

die Versorgung der Standorte mit Ganztagsressourcen seitens des Landes auf der 

Grundlage eines Schülerfaktors gesichert ist. Die Umsetzung der Vereinbarung 

wird evaluiert, so dass eine Nachsteuerung möglich ist. Der Pakt für den 

Nachmittag wird ab Schuljahresbeginn 2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

In Kassel  erfüllen 13 Grundschulstandorte die Voraussetzungen und haben sich für 

eine Teilnahme am Pakt für den Nachmittag ab dem Schuljahr 2015/16 

entschieden: 

 

Schule Brückenhof-Nordshausen , Friedrich-Wöhler-Schule, Schule 

Schenkelsberg, Grundschule Waldau, Grundschule Bossental, Fridtjof-Nansen-

Schule, Losseschule, Schule Am Wall, Ernst-Leinius-Schule, Fasanenhofschule, 

Hupfeldschule, Schule Königstor, Valentin-Traudt-Schule. 

 

Weitere Grundschulstandorte können aufgenommen werden, wenn die 

Voraussetzungen für eine Aufnahme in den Ganztag erfüllt sind. 

 

Das künftige Format der Profil 1+ Schulen in Kassel ist angelehnt an die Satzung 

Grundschulkinder. Im Kasseler Konzept gestalten Schule und die Horte der 

Jugendhilfe den Ganztag gemeinsam. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Rahmenkonzeptes „Ganztag an 

Grundschulstandorten“ ist die kommunale Koordinierung zwischen Schul- und 

Jugendhilfeträger und Schule. Beim Pakt für den Nachmittag wird es wesentlich 

darauf ankommen, die Zusammenarbeit des schulischen Personals und der 

Kooperationspartner kohärent zu gestalten und zu qualifizieren, um für 

Schüler/innen und Eltern eine gute ergänzende Bildungs- und Betreuungsqualität 

im Rahmen des Ganztags zu erhalten. Die Umsetzung soll durch eine 
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werden.  

Das Land Hessen setzt für den Ganztag an den 13 Grundschulstandorten insgesamt 

27 Lehrerstellen ein, davon 11,5 neue Stellen ab dem Schuljahr 2015/16. Diese 

Stellen können bis zu 2/3 des Umfangs kapitalisiert werden und stehen den 

Ganztagsschulstandorten für den Einsatz von Personal, Koordinierungs-, 

Verwaltungs- und Sachkosten  zur Verfügung. Die Stadt Kassel leistet ihren Beitrag 

an den Standorten mit den jeweiligen Horten. Es ist beabsichtigt, über die 

Erweiterung der Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen für 

mehr Schülerinnen und Schüler in der Stadt Kassel ein bedarfsgerechtes und 

flexibles Angebot zur Verfügung zu stellen.  

Für die Sozialarbeit an Grundschulstandorten sind ab dem Schuljahr 2015/16 

insgesamt 10,25 VZÄ vorgesehen. Diese Stellen werden zu 50 % aus Landesmitteln 

und zu 50 % aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Stadt Kassel trägt  die Hälfte 

der Personalkosten, die Sachkosten, die Personal- und Arbeitsplatzkosten der 

kommunalen Koordination und die Kosten für Personalverwaltung und 

Administration.  

Finanzielle Auswirkungen:  

 

Für den Zeitraum vom 1.9.2015 bis 31.12.2015 werden Mittel in Höhe von 

135.000 € für die Sozialarbeit an Grundschulstandorten und die kommunale 

Koordination benötigt.  

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch eine außerplanmäßige Bewilligung gem. 

§ 100 Abs. 1 HGO unter Teilhaushalt 40001, Kostenstelle 40000802, Sachkonto 

7299200. 

Diese wird hiermit bewilligt. 

Zur Deckung stehen Restmittel aus den im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes (BuT) des Bundes für den Ausbau der Schulsozialarbeit zur 

Verfügung gestellten Mittel bei -50- in Höhe von ca. 55.000 € zur Verfügung 

(Teilhaushalt 50007, Kostenstelle 50000904, Sachkonto 7299200). Der fehlende 

Betrag in Höhe von voraussichtlich 80.000 € wird aus Mitteln des Jugendamtes 

(Teilhaushalt 51002, Kostenstelle 51000141, Sachkonto 7128000) zur Verfügung 

gestellt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste A/2015 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 

 

von den in der rückseitigen Liste A/2015 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 

Aufwendungen/Auszahlungen 

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von     16.500,00 €  

im Finanzhaushalt in Höhe von      6.350,89 € 

 

Kenntnis zu nehmen. 

 

Begründung: 

 

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 

24.02.2014 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 

Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  

 nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden 

müssen 

 Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  

 Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre 

auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen 

Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 

 ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

 

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge 

sind auf der Rückseite des Einzelantrags begründet. 
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des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung  

überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
 

hier: Liste A/2015 
 

        

 
      

    
            

1. Ergebnishaushalt         

    Empfangende Seite Deckende Seite 
 

Nr. Dez. KST SK Invest.Nr. Betrag KST SK Invest.-Nr. Betrag 
 

1 -I- 110 00 401 688 00 00 ./.  16.500,00 912 23 201 620 02 00 ./.  16.500,00  

     
16.500,00 

     

           

2. Finanzhaushalt         

    Empfangende Seite Deckende Seite 
 

Nr. Dez. KST SK Invest.Nr. Betrag KST SK Invest.-Nr. Betrag 
 

1 -II- 630 00 104 051 00 11 630 6377 100 6.350,89 630 00 104 051 00 11 630 6355 100 6.350,89  

     
6.350,89 
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Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 3/2015 enthaltene überplanmäßige 

Aufwendung/Auszahlung  

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von                                                18.000,00 €“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 

24.02.2014 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 

Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  

 nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden 

müssen 

 Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  

 Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre 

auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen 

Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 

 ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

 

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag sind 

auf der Rückseite des Einzelantrags begründet. 
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Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

 

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung  

überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
 

hier: Liste 3/2015 
 

        

 
      

    
 

      
    

 
           

 
          

1. Ergebnishaushalt         

    Empfangende Seite Deckende Seite 
 

Nr. Dez. KST SK Invest.-Nr. Betrag in € KST SK Invest.-Nr. Betrag in € 
 

1 V 530 00 402 728 80 00 ./.  18.000,00 530 00 402 728 80 00 ./.  18.000,00 

 
    18.000,00     
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Durchführung der Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2016 in Kassel 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadt Kassel bewirbt sich als Austragungsort für die Deutschen 

Leichtathletik Meisterschaften (DLM) im Jahr 2016, um diese im Kasseler 

Auestadion durchzuführen. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im  

Haushalt 2016 zu veranschlagen.“ 

 

Begründung: 

 

Aufgrund der Kostenminimierung von Seiten der Stadt Kassel beim Deutschen 

Leichtathletik-Verband (DLV) für die Durchführung einer DLM, soll 2016 eine DLM 

im Kasseler Auestadion stattfinden. 

 

Für die teilweise Deckung der Kosten für Organisation und Durchführung der DLM 

wird der Stadt Kassel ein Betrag von 125.000 € vom DLV im Rechnung gestellt. Das 

Land Hessen hat sich bereiterklärt, eine 6-stellige Zuwendung für die Posten direkt 

an den DLV zu überweisen. 

 

Der Stadt Kassel entstehen Kosten für die Anschaffung von neuen, vom DLV 

geforderten Sportgeräten in Höhe von ca. 50.000 €, die nachhaltig weiter genutzt 

werden können. Weiterhin ist die Betreuung von Fachfirmen an den 

Veranstaltungstagen für die Videowand, Zeitmessanlage und HotSpot-Anlage und 

ein Elektro-Notdienst erforderlich. Angemietet werden müssen dann noch 

Gabelstapler und Elektrocars, Absperrgitter, Kabeltraversen u.a., die mit 

ca. 40.000 € eingeplant sind. 

 

An Einnahmen können ca. 20.000 € Benutzungsentgelt eingenommen werden und 

in Absprache mit dem DLV regionale Sponsoringgelder erwirtschaftet werden. 

 

An ungedeckten Kosten können zz. 50.000 – 70.000 € entstehen. 
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Olympiajahr und Nutzung des Auestadions als eines der zz. 6 Leichtathletikstadien 

in Deutschland empfehlen wir, die DLM 2016 in Kassel zu realisieren. 

 

Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 





(Bewilligungsbehörde) 

An 

Lothar Räcke 

Referatsleiter Breiten- und Leistungssport einschl. 
Gesundheitssport 

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
Friedrich-Ebert-Allee 12 
65185 Wiesbaden 
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen   
 
Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung  

  

1 Antragsteller  

 Name 

Deutscher Leichtathletik-Verband 

 Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ Ort) 

Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt 

 Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut, IBAN, BIC) 

Deutsche Bank Darmstadt 
IBAN: DE 565087 0005 00013 1185 00, BIC: DEUTDEFF508 
 

 Ansprechpartner/-in 

Norbert Brenner Telefon-Nr.: 06151 7708-25 

Telefax-Nr.: 06151 7708-78 

e-Mail-Adresse: norbert.brenner@leichtathletik.de 

   

2 Maßnahme, für die eine Zuwendung beantragt wird  

 Genaue, eindeutige Beschreibung der Maßnahme 
Falls der Platz nicht ausreicht bitte ein Beiblatt verwenden. 

Deutsche Leichtathletik Meisterschaften 2016 vom 18./1906.2016 in Kassel 

   

3 Für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme wird ei ne Zuwendung in Höhe von  

  
125.000,-- 

__________________________________  € beantragt.  
 

   

4 Für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme wurden bz w. werden noch folgende weitere Zu-
wendungen beantragt bzw. wurden bereits bewilligt:  

 Zuwendungsgeber, Datum u. Aktenzeichen der Bewilligung Betrag  

Stadt Kassel 
125.000,--€  

 
€  

  



 
5 Finanzierungsplan für die in Nr. 2 beschriebene M aßnahme  

5.1 Einnahmen 

 
Art der Einnahmen 

Veranschlagte Beträge  
€ 

 Beantragte Zuwendung des Landes Hessen(vgl. Nr. 3) 125.000,-- 

 Sonstige Zuwendungen (vgl. Nr. 4) 125.000,-- 

 Beiträge Dritter (z. B. erwartete Spenden)       

 Eigenmittel (Organisationsbeiträge, Logen-Verkauf) 27.500,-- 

 Eigenmittel (Sponsoring) 100.000,-- 

 Eigenmittel (Eintrittsgelder) 150.000,-- 

             

 Summe  527.500,-- 

  
5.2 Ausgaben 

 
Art der Ausgaben 

Veranschlagte Beträge  
€ 

 Vorbereitungskosten  68.000,-- 

 Promotion, Ticketing 110.000,-- 

 Organisation Side-Event Hauptmarkt 0 

 Stadionkosten 225.000,-- 

 Organisationskosten Wettkampf 41.500,-- 

 Organisationskosten DLV 25.000,-- 

 Pressekosten 35.000,-- 

 Auszeichnungen/Erinnerungen 7.500,-- 

 Sonstiges (GEMA, Shuttle, Sanitätsdienst; Steuer) 15.500,-- 

             

             

             

 Summe  527.500,-- 
 

 
6 Erklärung des Antragstellers 

 

 

Wir erklären, dass die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme noch nicht begonnen worden ist und dass sie auch 

nicht vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor einer etwaigen Genehmigung des vorzeitigen 

Maßnahmebeginns in Angriff genommen wird. 

 

Wir sind für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme zum Vorsteuerabzug 

� berechtigt             � nicht berechtigt. 

       

   

 Ort, Datum  Unterschrift des Zuwendungsempfängers  
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1657 

 

 

 

Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld bereitstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Friedrich-Ebert-Straße wird im Abschnitt Annastraße bis Bebelplatz 

umgebaut. Die notwendigen Mittel werden im Haushalt 2015 bereitgestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Die in Jahren mit vielen Akteuren bearbeitete Planung liegt baureif vor. Die 

Bündelung von Maßnahmen der Kanal-, Leitungserneuerung, 

Hausanschlusssanierung, Erneuerung der Schieneninfrastruktur und 

Verkehrsflächen ist in dem Projekt gelungen. 

Die genehmigte Finanzierung sieht die Verwendung von Fördermitteln aus dem 

Programm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ und Mitteln aus dem GVFG-

Landesprogramm vor. Die Komplementärmittel der Stadt Kassel von unter 3.1 

Millionen Euro für den letzten verbliebenen Abschnitt waren am 26. Januar von 

der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung in das Lange Feld umgeschichtet 

worden. 

 

Mit einem rechnerischen Jahresüberschuss von 8.2 Mio Euro im genehmigten 

Ergebnishaushalt 2015 stehen ausreichende Mittel für die Aufstockung des 

Finanzhaushaltes für diesen Posten zur Verfügung. Wenn die Komplementärmittel 

nicht bereitgestellt werden, ist der zeitnahe Umbau unwahrscheinlich und die 

bereits bewilligten Zuschüsse verloren. Das sollte sich eine angespannte Stadtkasse 

nicht erlauben: viel Geld und Aufwand in eine baureife Planung zu stecken, 

Fördermittel zu akquirieren und dann kurz vor der Umsetzung einer guten Planung 

alles wegzuschmeißen. 
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Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Umbau bestehen nach wie 

vor: 

 

Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen Fördergebiet Friedrich-

Ebert-Straße Abgrenzung des Fördergebietes nach § 171 b Abs. 1, 2 

Baugesetzbuch (BauGB) Vorlage des Magistrats - 101.16.1356 - am 6.7.2009 

einstimmig von Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

 

Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 

SPD und B90/Grüne - 101.16.1376 am 5.10.2009 von der 

Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen von SPD, B90/Grüne, 

Kasseler Linke.ASG beschlossen 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1662 

 

 

 

Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2015 werden 

aufgehoben. 

 

 

Begründung: 

 

Das Recht der eigenen Haushaltshoheit ist nach der Hessischen Gemeindeordnung 

ureigenes Privileg der Stadtverordnetenversammlung, das nicht übertragen 

werden darf (HGO §51 Abs.7.). Die im Magistrat beschlossenen 

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2015 entsprechen einer 

Hauswirtschaftlichen Sperre nach §107 der HGO. In den vom Hessischen 

Innenministerium herausgegebenen Hinweisen zur HGO werden Bedingungen 

gestellt, die eine Anordnung zur Durchführung selbiger rechtfertigen. Dazu muss 

sich entweder im Verlauf des Haushaltsvollzugs eine Gefährdung des 

Haushaltsausgleichs ergeben oder der in der Beschlussfassung über den Haushalt 

erwartete Fehlbedarf höher ausfallen. Bei einem – inzwischen aufsichtsbehördlich 

genehmigten - Haushaltsplan für das Jahr 2015 mit einem Überschuss von über 

8,0 Mio.€ ist damit nicht zu rechnen.  

In der Vorlage 100/2015 des Magistrats vom 16.3.15 fehlt eine solche stichhaltige 

Begründung. 
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Haushaltswesen: 

https://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMd

I_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-

aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1670 

 

 

 

Parkgebührenordnung 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Neufassung der Parkgebührenordnung 

(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2014, 

Magistratsvorlage 101.17.1275) dahingehend zu ändern, dass auf allen 

städtischen oberirdischen Parkplätzen die Parkgebühren montags-freitags nur 

bis 18.00 Uhr erhoben werden und samstags eine völlige 

Parkgebührenbefreiung besteht. 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1671 

 

 

 

KVG - Jahresticket für Senioren 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, mit dem Vorstand der KVG Gespräche darüber zu 

führen, ob für die KVG die Möglichkeit besteht, außer der vergünstigten 

Nordhessenkarte 60plus für Senioren ebenfalls ein günstiges 

Seniorenjahresticket ausschließlich für das Stadtgebiet Kassel anzubieten. 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1677 

 

 

 

Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Prioritätenlisten im Sportstättenbau zu 

überarbeiten mit dem Ziel, dass die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports 

durch die Bereitstellung entsprechender Hallenzeiten priorisiert wird. 

Insbesondere ist die Sanierung der Sporthalle Marbachshöhe so zeitnah wie 

möglich, spätestens aber 2016 zu realisieren. 

 

 

Begründung: 

 

Die angespannte Sporthallensituation in Kassel beeinträchtigt zunehmend das 

Angebot an Schul- wie Vereinssport. In der aktuellen Prioritätenliste für den 

Sportstättenbau sind vielfach Projekte wie z.B. Kunstrasenspielflächen aufgeführt, 

deren Realisierung vielleicht wünschenswert ist, für die allerdings kein akuter 

Bedarf besteht. Diese Planungen könnten problemlos aufgeschoben werden. Auch 

ist es z.B. nicht verständlich, warum auf den Sportanlagen Scharnhorststraße und 

Jahnstraße jeweils Kunstrasenspielfelder geplant werden, obwohl beide 

Sportanlagen nur ca. 500m (!) voneinander entfernt liegen. Deswegen könnte dort 

sogar eine der Kunstrasenflächen ganz entfallen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1678 

 

 

 

Beschäftigungsverhältnisse im Auebad 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, sich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats und 

dem Vorstand der Städtischen Werke AG dafür einzusetzen, dass in städtischen 

Bädern das Personal, das für den Schwimm- und Saunabetrieb zwingend 

notwendig ist, direkt bei den Städtischen Werken beschäftigt wird.  

 

 

Begründung: 

 

Die Beschäftigten im Saunabereich des Auebads sind sowohl für die Aufsicht als 

auch für die Ausgabe von Getränken sowie weitere Aufgaben zuständig. Sie sind 

jedoch nicht über die Städtischen Werke sondern über die Gastronomie angestellt 

und dies oft nur als Minijobber. Dadurch verfügen sie nicht über die Qualifikation 

des Ersthelfers oder die Ausbildung als Rettungsschwimmer. Zur Sicherheit der 

Badegäste und im Sinne der Beschäftigten sollte das Personal für die Aufsicht 

daher direkt bei den Städtischen Werken angestellt werden. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1679 

 

 

 

Haustarifverträge in Gesellschaften im städtischen Besitz 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. In welchen der privatrechtlich organisierten Gesellschaften JAFKA,  

StadtBild gGmbH, Kassel Marketing, Grimmwelt Kassel, Nordhessenbus, 

Nordhessischer Verkehrsverbund & Fördergesellschaft Nordhessen mbH und 

ökomed im direkten und indirekten Eigentum der Stadt Kassel existieren 

Haustarifverträge? 

2. Welche tariflichen Regelungen greifen für diese Gesellschaften ohne 

Haustarifvertrag? 

3. Wie stark weichen die Lohnsummen in diesen Gesellschaften vom Tarif des 

Öffentlichen Dienstes (TVÖD) ab? Bitte Absolut und in Prozent für die 

einzelnen Gesellschaften, gerne als Tabelle. 

4. Wie sind die Abweichungen gegenüber dem TVÖD in anderen Regelungen 

wie der Wochenarbeitszeit, dem Jahresurlaub, der Überstundenvergütung, 

der Höhergruppierung, Auszubildenenvergütung etc.? Bitte Absolut und in 

Prozent für die einzelnen Gesellschaften, gerne als Tabelle. 

5. Wie viele Beschäftigte gibt es in diesen Gesellschaften? Gerne als Tabelle 

darstellen. 

6. Wie viele der Beschäftigten haben ein befristetes Arbeitsverhältnis? Gerne als 

Tabelle darstellen. 

7. Existieren in diesen Gesellschaften für einzelne Beschäftigte abweichende 

Regelungen von den Haustarifverträgen wie Sondervergütungen, 

ausgeliehene Beschäftigte, die anderen Tarifverträgen wie dem TVÖD 

unterliegen, oder ähnliches? 
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Regelungen betroffen? Bitte Absolut und in Prozent für die einzelnen 

Gesellschaften, gerne als Tabelle. 

 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1700 

 

 

 

Fördermittel Bundesprogramm BIWAQ 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie viele soziale Projekte sind von der durch die Stadt unterlassenen 

Beantragung von Fördermitteln für das Bundesprogramm BIWAQ betroffen? 

 

2. Welche Projekte sind dies im Einzelnen? 

 

3. Wie hoch ist der durch die versäumte Beantragung entstandene unmittelbare 

Schaden (Höhe der nun nicht erhaltenen Fördergelder)? 

 

4. Wie hoch ist der mittelbare Schaden durch die nunmehr nicht mehr mögliche 

Weiterführung von Projekten bzw. deren Einstellung? 

 

5. Ist eine Weiterführung aller oder einzelner Projekte aus originären 

Haushaltsmitteln der Stadt Kassel möglich? 

 

6. Wer ist für die Panne der Nichtbeantragung der Fördermittel verantwortlich? 

 

7. Wie soll zukünftig sichergestellt werden, dass solche, durch 

organisatorisches Versagen entstandenen, großen finanziellen Schäden für 

die Stadt Kassel ausbleiben? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Norbert Hornemann 
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Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1294 

Telefax 0561 787 2104 

info@gruene-kassel.de 

www.GRUENE-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1707 

 

 

 

Öffentliches kommunales WLan 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Welche öffentlichen kommunalen WLan-Angebote sind bereits in 

Anwendung in deutschen Städten? Welche Erfahrungen seitens der Betreiber 

aber auch der Nutzer liegen vor? 

 

2. Wie hoch schätzt der Magistrat die Kosten für Einrichtung und Betrieb eines 

öffentlichen WLan-Angebotes sowohl für die Innenstadt als auch für alle 

städtischen Museumsstandorte inklusive eines angemessenen Angebots im 

Außenbereich ein? Bitte die Kosten für Innenstadt und Museen separat 

darstellen. 

 

3. Wie schätzt der Magistrat den öffentlichen Bedarf ein? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Boris Mijatovic 

 

 

 

gez. Christine Hesse 

Stellv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1722 

 

 

 

Bilanzierung der Verträge Tiefgarage Friedrichsplatz für die Stadtkasse 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Das Erbbaurecht des ersten Bauabschnitts der Tiefgarage Friedrichsplatz soll für 

den Restbuchwert von 586.674 Euro plus Umsatz- Grunderwerbssteuer und 

sonstiger Nebenkosten an die Parkhaus GmbH verkauft werden. Das Erbbaurecht 

des zweiten Bauabschnitts der Tiefgarage Friedrichsplatz soll Mitte 2018 für den 

Restbuchwert von 1.235.567 Euro plus Umsatz- Grunderwerbssteuer und 

sonstiger Nebenkosten an die Parkhaus GmbH verkauft werden 

1. Wie hoch ist der Ertragswert der Tiefgarage? 

2. Wie hoch ist der Verkehrswert der Tiefgarage? 

3. Wie viele Jahre beträgt die Laufzeit des Erbbaurechtes, das an die Parkhaus 

GmbH übertragen werden soll? 

4. Wodurch hat sich die Stadt Kassel verpflichtet das Erbbaurecht auf 

Verlangen der Parkhaus GmbH auf sie zu übertragen? 

Zwischen den Vertragsparteien ist unstrittig, dass die Tiefgarage  

Friedrichsplatz 1. Bauabschnitt mit Mängeln behaftet ist.“ Quelle: Vorlage des 

Magistrats 101.17.1681 S.3  

5. Welche Mängel sind dies? 

6. Wie hoch sind die Kosten um diese Mängel abzustellen? 

7. Warum sind diese Mängel von der Pächterin Parkhaus GmbH nicht nach der 

Regelung „Die erforderlichen Betriebs-, Unterhaltungs- und 

Erhaltungskosten gehen zu Lasten der Pächterin“ beseitigt worden? 

8. Warum erfolgen die Information und die Bitte um Zustimmung für die 

Neuregelungen erst jetzt, obwohl der Erbbaurechtskaufvertrag bereits am 

24.10.2014 notariell beurkundet worden war? 
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2 von 2 9. Wird durch den Abschluss eines Erbpachtvertrages zugunsten der Parkhaus 

GmbH eine sonst erforderliche Ausschreibung des Betriebsvertrages für die 

Tiefgarage umgangen? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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